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§ 67 AktG Kraftloserklarung von
Aktien durch die Gesellschaft

AktG - Aktiengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Ist der Inhalt von Aktienurkunden durch eine Veranderung der rechtlichen Verhaltnisse unrichtig geworden, so
kann die Gesellschaft die Aktien, die trotz Aufforderung nicht zur Berichtigung oder zum Umtausch bei ihr
eingereicht sind, mit Genehmigung des Gerichts fiir kraftlos erkléren. Beruht die Unrichtigkeit auf einer Anderung
des Nennbetrags der Aktien, so konnen sie nur dann fur kraftlos erklart werden, wenn der Nennbetrag zur
Herabsetzung des Grundkapitals herabgesetzt ist. Namensaktien kdnnen nicht deshalb fur kraftlos erklart
werden, weil die Bezeichnung des Aktionars unrichtig geworden ist. Das Gericht hat die Genehmigung zu erteilen,
wenn die Kraftloserklarung den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

2. (2)Die Aufforderung zur Einreichung der Aktien hat die Kraftloserklarung anzudrohen und auf die Genehmigung
des Gerichts hinzuweisen. Die Kraftloserklarung kann nur erfolgen, wenn die Aufforderung nach § 58 Abs. 2
veroffentlicht worden ist. Sie geschieht durch Veroffentlichunggemall § 18.

3. (3)Soweit der Anspruch des Aktionars auf Verbriefung seines Anteils nicht durch Gesetz oder Satzung
ausgeschlossen ist, sind anstelle der fur kraftlos erklarten Aktien neue Aktien auszugeben und dem Berechtigten
auszuhandigen oder, wenn ein Recht zur Hinterlegung besteht, zu hinterlegen. Die Aushandigung oder
Hinterlegung ist dem Gericht anzuzeigen.

4. (4)Soweit zur Herabsetzung des Grundkapitals Aktien zusammengelegt werden, gilt§ 179.

In Kraft seit 01.08.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/58
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/179
file:///

	§ 67 AktG Kraftloserklärung von Aktien durch die Gesellschaft
	AktG - Aktiengesetz


